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XI. Cesetzgebungsperiode 

;~1116 11..." 
R bl "k 0 t "eh ... -1J<,O{ I.J. 

epu 1 S errel .. -- ~Ia Apn\ \9ß9 
DER BUNDESKANZLER ."" am' .. 
Zl.22.642-PrM/69 t 
Parlamentarische Anfrage 
Nr.120l/J an den Bundes­
kanzler, betreffend BeriOht 
über Maßnahmen in der Lärm­
belrämpfung 

An 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Dr .Alfred MALETA , 

1010 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat TROLL,STEINHUBER,SCHLAGER 

und Genossen haben am 26 .. März 1969 unter Nr .12011 J an mich eine 

Anfrage, betreffend Bericht über Maßnahmen in der Lärmbekämpfung 

gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"Aus der Wiener Zeitung vom 26.März 1969 ist zu entnehmen, 

daß Bundeskanzler Dr.KLAUS dem Ministerrat einen ausführlichen 

Bericht über die im Sinne des Ministerratsbeschlußes vom 23.April 

1963 getroffenen Maßnahmen zur Lärmbekämpfung erstattet hat. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten ich diesem Zusam­

~enhang an den Herrn Bundeskanzler die nachstehende 

A n fra g e : 

Welchen Wortlaut hatte der vorstehend bezeichnete Bericht 

an den Ministerrat? 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Der Ministerrat hat in der Sitzung am 25.März 1969 nach 

meinem Bericht, Zl.20.554-Pr1V69, betreffend Lärmbekämpfung; 

bisher getroffene Maßnahmen, antrags gemäß beschlossen. 

·1· 
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Dieser Dericht hatte folgenden Wortlaut: 

Erstmalig im Jahre lU5S trat die Österreichische Arbeits­

gemeinschaftftir Volksgesundheit, Österreiehischer Arbeitsring 

Utr Lä!'J::l:el<.:tmpfung, i.n einfH1 Hesolution an (He Bunüesregierung 

,,:1 t dem Er:j!wi1efl heran, die in dieser Hel:lolution enthaltem~n 

i;L:~'! tl i nj GH zur Länii,,''! JÜi.\ilpfung dem ~Ii II is te rra t zur Kenn tnis 

;::.1; t.!" i n~o n ti~1(l an ts nre eIlende Sehri t te zu r Uirmbekäml}ful1tT zu 
f ~ 0 

vntenwhmün. 1)105,:: Itesolution wurde in der 94. Sitzung des' 

Ministerrates firn 14. Oktober 1958 unter Pkt. 6 d des Beschl. 

E'rot. 9·t zur KCl1ntni s genommen. In der Si. tzung <.im 21 ~Apri.l 

J9·G~) H,l.ftlil ,}er ~hntsterrnt eine Wiederholung der Hesolution 

(~t' r Ös ten"c! ch"ii:-lchen Arue i t.sgcl!:einsehaf L fUr Vollcsgesundhe i t 

YOli, 6. Ap··i) . .1;:)CiH zur ICollntnis - vergl. Pkt. 5 c des BcschluH-
.-. ,..!. -, ,- . -, 1 ~ p ~·I:" ·1 1 \' .. f 1 ,., OI,t.;\I) .... c., ..I.,,; -J n (.eren o.r·o g an (1 i 0 HundnsllIi.nis terien 

[tj:c IHne ::e;~" 1 Hr UH terri ch t une! für Ilande 1 lind Wiederaufbau 

IB ih,r ;:5itzung um 23. Apr:1.l 1963 hat der ~1in:isterrat nach 

dEm Be.l"ichL öe,:; HurHlcslw .. nzlcrs, Zl. 15 fl.244-2a/62, beschlossen, 

von der von ao~Professor Dr. B ruck III a y er, dem da~ 

naJ.igen VOI·sib:endon (ler Österreichtsehcn Arueitsgemetnschaft 

IUr VfJl1:sgü[-H1nd.h~3i t -~ Arbelt~H·i.ng für Lärmuekämpfung, an die 

Dlmde~rc!!,fc rung f!;f"Jr i eh te~en Eingaue vom 16. November: 1962 . . . 
!{enntniszu nehmen. Jn djeser E:ingalH~ wurde der 'llcxt einer beim 

2. Int.ernn tionaJen Kongreß für IAinnbckämpfung der Associu'tion 

Intern'i.tionaln contre 1e Drut t '(AlCn) i'n SalzlHlrg im lIIai .1962 

11·3sehlossenen Hesohl Ll·on wiedergegeben. Im Hahmon diesel' Er­
örterung wurde im Mi.ntsterrat. beschlossen, daß die Bundesre­

[;lerung :in 'Zukunft fIci der DescLd~lßfassung tiber .Hegierungsv.or­

Ifgcn und Uber Von ihr zu erlassende V~rordnungen ihr besonderes 

Augt~nmcrk der LärmverhUtüng und Lärmbekämpfung zuwenden werde. 

ü'j() ßundfl$mtnister wurden eingeladen, alle jene ltechtsvorsehriften, 

./ .. 
'''--

.. 

, 
•. J 
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die die l.ärrnverhUtung zü Gegenstaridc .habe, zu sichten und zu 

überprüfen, ob dte~e Vorschriften von den BlJndesmlnisteri~l: '0" 

wie von den diesen unterstellten 13chönlen el1tsp:ceehcnd ge· 

handhabt werdeu, ferner ob diese Vo·rscl1riften cduer '/er?Cssßnlug 

bedürfen. Im weiteren wurden di.e BUlldesministereingeladen, der 

Dundesregi,erung mi tzuteilon, welche Maßnahmen sie im Sint:tG dieser 

erwähntenUesolution ergriffen haberi~ 

. Don Landesregierungen wurde die Beschluß.fassung der Dündes .... · 

regierung in dieser Angelegenheit zur KenntniH gebracht. 

Mit Schreiben vom 2. Augus~ 1968, Zl. 18.086~PrlV68J er­

suchte das Bundeskanzleramt d,ie BundeSlllinistE'ci.en für sozi.e.le 

Verwaltung, für Inneres, für Handel, Gowerlw und Industrie, für 

Bauten und Technik tUt<! für Verkehr und versta.atlichte Unte.r-

. nehmunp;en um umgehende Ül;e nlll ttlung der Ste llunf.~na.hm8n zn dem 

ohen erwähnten Beschluß der Bundesregi.erung. 

In seiner Note vom 9. September 1968 teilte das Bundesmini­

sterium für soziale Verwaltung, Zl. V-68.677-G2/40-6~, mit, daß 

es anHißl i eh des Begu taeh tungsverfahrens von Gose tzes- und Ver­

ordnungsentwilrfen der Lärmverhi.ituag und LärmjJelüill!pf~mg ein be­

sonderes Augenmerk zuwcncle. So seien die Bes timmun~~en des Ent­

wurfes für die 3. Novelle der KraftfahrgeseLz - DurchfUhrungs­

verordnung 1967 J cl i e sich· 1111. t do r Fes ts 0 tZllUg von !löchs t7,U läs - . 

Bigen Lautstärken IUr Kraftfahrzeuge befassen, be:-:ondors über­

prüft werden. Außerdcr.l sei das Bum!esministeriU:::1 für soziale 

Verwaltung in gewerbeteehtlichen Angelugenh~iten ständig als 

gutachtende Stelle ei.nlJezogen l1nd daher in der Lage, im Inter-· 

es s e de r Devöllce rung das Anl iegen der Lä l'mueldimpfung nd t Nach­

druck zu vertreten. In der 'Behandlung von länatechnischen Fragen 

bestehe eine cnrre Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Ar-
. -" 

bettsring für Lärhl~ekämpfung. 

Das nundeslllinisteriu~!l für Handel, Gewerbe und Industrie 

gab in se iner Zusehr If t an dasS DundeslH1.11Zle ramt vom 30. Se p­

tember 1968, Zl. 20.590~Präs/II/68, bekannt, daß §§ 25 ff der 
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1:0\\"0 rue ordnung da n Gewerueueli) rden genügend IIanuhabe bi.e ten, 

~en von ,gewerblichen Detriebsanlage~ ~usgehenden Lär~ mittels 

Vort;chreibung jm Btnzelfalle auf ein zumutlJares Maß herab­

~·~;l::3e tzen. 1m nahmen der in Auss i cllt genommenen Gesamtreform " 

'~er Gewerbeordnung solle auch das Betriebsanlagenrecht unter 

ikr:'.l.chtnahme auf die Bekämpfung des von gewürl.Jltchen Botriel.Js­

ßnlageti., Baustellen und anderen Ar'Lettsstätten außerha~b der 

Betriebsanlage au~gehenden Lärmes neu geregelt werden. In der 

Kraftfahrgesetz-DurchfUhrungsverordnung, BGllI.Nr. 399/67, ent­

halten die §§.8 Ahs. 1 und 18 Abs. 1 lärmschutzrechtliche Be­

stimmungen. Durch ute 3. Novelle der Kraftfahrgisetz-Durch­

fUhrungsverordnu!l{', 1967, insbesondere durch Änderung des § 8 

Ahs. 1 sowte durch B.infUgung einer Anlage 1 a, sollen die auf 

eine r 'fagung do r ECE im März 1968 vere inlJarten Grenzwü rtc für 

das lletrieb~;geräu8ch dHr Kraftfahrzeuge und e 1ne neue Messillethode 

hiefür in Österrei.eh eingefUhrt werden. Das neue Kraftfahrrecht 

trage 's oh in der Länave rhUtun!~ und Lärmuclcämpfung im Vc rgle ich 

zu den fl'Uheren kraftfahrreehtliehcll Bestimmungen im erweiter­

ten Umfange Hechnung. 

Auch auf UI"JIl Gebieten des Fremdenverkehrs und der FremJen­

verlcehrsförrlc.t'ung werde dem Problem der Lärmheldimpfung erhöhtes' 

Augennerk zu~ewcndct. Dies beweise vor allem die Werbeaktion 

11 Erho 1 ungsdöl' fer b~·':W. Huhe or te", die sc j t dem Jahre 1961 ge me '1"11-

sam mit dem Österrcicllischcn Gemeindebund und der Österreichi­

schen Fnnlldcnverlcchrs~'ieruung durchgeführt werde. Ausdrücklich 

werde als Voraussetzung .für die Gewährung von Zuschüssen zu den 

Kosten von Frcrndenverkehrsi.nvestitionskrediten verlangt, daß die 

in Betracht kOIl!!i1cnden Orte besonders geeignet sein müssen, dom 

Gas t Huhe zu bie ten und dem Fami 1 iemülaub zu d 1.enen. 

Die bergrechtlichen Vorschriften gestatten der Bergbehörde 

schon bisher dic Überwachung der Verpflichtung des BorgbaulJc":' 

rechtigten, gern. § 83 Abs. 2 lit. ades llcrggesetzes Personen 

und Sachen gegcn die Gefährdung durch den Dergbau, also auch 

gegen die Gefährdung durch Lärm zu siellern. Die Lärmbelcämpfungs­

stelle der Allgemeinen Un.falls-Versicherungs-Anstalt nehme im 

Rahmen ihres. gesetzlichen Aufgabenbereiclles zur Bekämpfung der be-
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ruflichen Lärmschwerhörigkeit lLejhenuntersuchun~en zwecks 

~udiomettisbher Erfassung der Dienstnehmer vor, ~ührekp~Cen~ 

~os Lärmmessungen durch und ha.be in einer ltc ihe von Berglwu-
" , 

be trieben d i.e Einführung tcchniöcher Lärmueddimpfllngsnw.ßnahrnen 

und Ve rwendung pers önl j ehe r Gehörs chu tZIll it te 1n veranlaß t.· Dies e 

Ltl.rmlJe Jelinlj1fu ngs s te 11e sei be iden Dergbaube tri ellen ilUlilcr w teder 

in lJeratender Punktion tätig., Die OlJerste Berghehönle habe zur 

.'Erleichterung einer l!;ezi.elten Lännbel{ämpfung den Entwurf einer 

Verordnung über die bei.m BerglJaube tri,e 1) durchzuführenden Lärlll­

·schutzmaßnahmen erarbeitc't und dem Begutachtllngsverfahren zu­

gele! tet • 

.I Das Bundesmi.nisteriulO für Vcrlcehr und verstaatlichte Unter­

nehmungen wieD in seiner Stellungnahme vom 21. Oktober 19G8, 

'Pr.Zl. 12.513-9/1968, zunächst dc.l.rauf hin, daß di.e Llinitbe­

käIllpfungsmaßrw.hmen je nach den Verke hrsJäi t tc In lJe z i ehungswe iso 

nach den De triebsarteIl , in deren Bereich s 10 anzuwenden: ::; iad, 

. na turgellläß von sehr un iersclüed 1 icher Be<loll tung sind und S oIlli t 

auch der Umfang und die Intensität dieser Maßna.hmen sich ve.t'­

schiedenartig entwickelt haben. Im weiteren wird ausgefUhrt: 

I. VerkehrslJorcich ------------------
A) Österreichische 13l1ndesbahnen 

Die Ös terra i,eh ischell lJundesbuhncn sind bemüh t, den be i der 

AlJwl. cklung des 13ahnlle trielJes auf tre tenden Lärm J;lögl ichs i 
einzuschränken und halJen zu diesem Zwecl( folgende Veranlas­

sungen getroffen. 

In allen Bahnhöfen und Haltes teIlen ist an 'gee igne, ten 

Stellen (Kassen- und Warteräul.len tldgl.) eine für die lteisen­

. dell lJes timlllte IIlJelGlllH tmachl1ng" aus guhäng t, wort n das VerlJot 

des ~lusizierc;ns, des Betr<Hbens von' Hundfunk- und Fernseh-

., empfangsgeräten sowie das Abspielen von TonLhndern, Ton­

drähten und Sqhallplatten innerhallJ der EisenlJahnanlagen und 

in den Personenwagen ausgesprochen ist." 

I"ür.. ne i. sende· bes ti.JlllUte "Lau ts preche ransugen s lnd in Bahn­

höfen in der Regel nur in der Zeit von 6 lJls 22 Uhr zu geLen. 
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In Z.) ZU!T1JildellahnhiHon wurden durch Einsat7. von Funk-
~.) . 

g~räten (Versbhubfunk) die Durchsagen mittels Lautsp~echer 

auf das Ilnulll~ällgli,ch notwendige :-laß besehrHnlet. Wo Laut-' 

spreeher als Verständigungsmittel im Verschubdienst auch 

lliiehts verwc'lldet werden /!lüsscr~, wurde die Lautstärke durch' 

!<insclw,ltung e'iner IJämp-t'ung wesentlich herabgesetzt. Varnpf­

verschllblokolllo tivon wurden i,n 78. Bahnhöfen berei ts zur Gänze, 

in 'weiteren 10 Ba,hnhöfen teilweise 'durch 1)1eso1- öder E1ektro­

vcrsel1ublokolllotiven enwtzt. Außerdem ist di,e Umstellung von 

Dampf- auf Diesel-- lJzw. elektrischen Verschub in weiteren 

'22 Ba.hnhöfen ge plan t;. 

Das Achtun,~ssi~nal - oln langer Pfi.ff - tst auf allen 

S trecko 11 be i Anntille rllng an das Ei nfahr-Vors i ,'!,;nal nu r we I1r 

zu geben, wenn steh dieses in Vorsichtstellung.bofindot. 

Au:('.der Schnellbahn wurden ftir die SehnelllJahn:0üge hin-' 

Si~htii.eh Abgabe des Achtungssignals noch folgende weitere 

}~ins ehränlnln,~en ve r.füg t: ' 

a) vor EtnLlhr-Vors tgna len 

b) vor cinl~::J "Ilnlt" zoil.r,endnn Ei.nfahr-, Bloc!c- odor 
Deekun,~~si~l1i:ll nach Stillstand eIes Zuges 

c) vor Antritt der Weiterfahrt nach dem Anhalten bei 
CillCllI Haupt.si~nal oder auf rier Strecke 

d) lJe i I::iru:ahr t in Tunne ln. 

Auf der\'~icncr Vorortelinie '(neiligeustadt-Pellzing) sowi,e 

zwischen doll Bahnhöfen ~teidling und Wicn Siidbahnhot' werden di.e 

aus Sichorheitsgründen boi Einfahrt des Zuges in einen Tunnel 

abzugehenden Achtungspfi,ffe in der Zei t von 19 bis 7 Uhr nioht 

IlIchrgegehen. Dt!troffen hi.cvon sind der Unte'" Döblinger 'runnel, 

der große und kle tne Türkunsehllllz.;..'rullne1 , der llre j tenseo-Tunnel 

und der Steidl-Tunnel.' 

'\'tede rh01 torgehen im Ve l'lcehn;un te r r ich tsbla t tAuf ru 1'e 

an (He Bediensteten, im Versehubdi.cnst unnötigen Lärm - lU­

lJesowlere während der Nach tzei t - zuverwe iden und so IWe1c­

sicht auf di.e i.n llahnlloIntihe Wohllehden zu nehmen. 

Deim Ankauf von IHeselh:arren, Kränen und I1ubwagen werden 

Dltigl ichs t solche Geräte lJevorzug t, die lärmhemlllend arbe i ten 

bzw. wirlecn. 

\ 
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Ei ne Bes t i mlllllng, d 1. e Lärmell twi eld Iln!!, im lWlllllle.r:-:ie lIen 

Güterdi..enst we~testgehend zu verhtnd~~rn, wird. in (He in Al':'­

arbeitung stehende Dienstvorschrift·K'3 aufgeno!:lwcn. 

Der Mnschinendtenst ist bestrebt, die in dur cjnsch~ti~i­

gen Li te ra tur en thaI tenon Erkenn tn is se de r Techrti.Jr auch L~ 1m . 
Bau und Betrieb der ?-.Iaschinen und maschi.nellen Anla[!;cn Z;J 

verwirklichen. 

Das Personal des Zugfördcrungsdicnstes wird im Dienst·­

unterricht wiederholt ange\Vie~en, venaeidharen Lärm zu unter­

lassen. 

Im Ulllforllierwerk Auhof wurden für besonders lärmürzeugen­

de Maschtnen schall(li chte KCllulllern geschaffen. 

In den I\la teri almagaz i nen we r<1en: auf tre tonde Lärmq ue lIen 

bei Be- und Entladearbeiten durch die Verwendung der Anti­

sc110elrntatrazen UH(] Staplereinsatz eingetichrällkt. 

Bei Erneuerungen von Bauten, ~faschinen, milschinelle11 An­

lagen und F'u.hrzeugen w inl vom Kraf twagelld i ens t in Zusammen­

arbeit mit den zuständi~en Fachdiensten stets vcr~ucht, .die 

Lärmbeanspruchung der Bediensteten sowie jene von Anrainern 

sovieit als möglich herabzusetzen. So wird di.e Einhnltung dcr 

in de r Garagcnorclnung de r (js t.e rre ich i5 ehen Bund es lnhnen en t-

haI tenen Bes tiIml:l.ln~en, wonach das geräuschvolle U~ufcnlassen 

von Mo toren in Ha lIen uml IIöfen un te n:iap; t is t , bes oJlde 1'8 be­

achtet. Bei der i.n AusarlJeitung stehendun Dienstvorschrift KW 21 

für das Fahrpersonal wird der LänuhekämpfuHI!, besondere Be­

deutung heig;cmessen. Beiin Bau von Neufahrzüugün für den öffent-

1 lehen Verlcehr \Vi n1 auch auf die Erzüugerfi nllen durch bindende 

,BaubeschreilHlll!!;Cn und Bemängelull!..;en bei Fabrzeugalmahmen wegen 

zu großer LärmlJelästigung Ei.nfluß genommen. 

Im Dienstunterricht wird das Fahrpersonal auf eine fahr­

zeugschonende und dautit geräuscharrue Fahrwei~e geschult. 

Somit ist festzustellen, daß bei den ö~terreichischen 

Bun<1esbahnen dnrauf geachtet wird, überflüssigen Lärm zu ver­

meiden'und daß dariibor hinaus alle Stellen unter Berücksichti--
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~ung.der wirtschaftliehen und fjnn.l~ziellen Gesichtspunkte 

bemüht sind~ die betriebsbedtngte Lärrnentwicklung hern.b­

zusetzen. 

Fo 1gend,e 11a ßnahmen wurd en zur Bckälllpfun~~ des Lärmes e r­

'griffen: 

."-.. 

1.) Die lleaiensteten werden laufend über die nachteiligen 

gesundheitsschädigenden Folgen des Lärmes, z.ll. durch 

Publikationen im offiziellen Organ der Post- und Tele­

graphenve 1'\\'a1 tung, in der Ze 1. tUllg der Gewcrl{schaft der 

Pos t-:- und rre legra phenbed i ens te ten, du reh Plalm te t Hund-

s ehre i.ben u. a .1Jl. I aufgeklärt. Die Frage der LänilverhU tung 

und -bckämpflHl{~ jst au~h in den internen Unfallverhü­

tungsvorschriften festgehalten. 

2.) In den IIausordnung;en der einzelnen Dionststellen wird 

auf die Vermeidung und Bekämpfung des Lärmes ausdrück­

lich hingewiesen. 

3.) Die mit lärmintensivCll Tätigl{eiten befa.ßten Bediensteten 

werden mi. t Geh örs ellu tZlll i t te 1n a usge~ tü t te t, deren rege 1-

mäßige Verwendung überprüft wird. Arbeitsplätze mit der­

artiger lärmintensiver Tätigkeit sind im Hahmen der Ver­

waltung beispielsweise: 

a) Maöchinentischlerei 

b) KllbelullIrollanlagen 

c) Spen!~lorei 

d) Motorprlifräumo 

Besondere Hinnen twi 01(0 lnde Arbe i ten (wie e twü. das E,ins to lIen 

von.I,lelodiehörnern oei Autobussen) werden außerhalb der nor­

malen Arbeitszeit verlegt. 

4.) Bei IHrmintensivon Tätigkeiten erfolgt eine entsprechende 

Arbeitsplatzausgestaltung zur Herabsetzung der Lärlllbe­

lästigung, z.13. 

, .' 

a) Absehirmun~ der r;lundamente der LuftJederhälllmer l;lit 
Mafund-Pla t ten {:!;ogcll den Wo rl(s ta t tbOllen . ode r bü i ' 
rotierenden J\laschinen wi.e Diesel- oder, ottolllotoren. 
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b) lärmdämmonde Kojen für Kabelprüfs teIlen bei ICabel-· 
umrollanlagcn, 

c) Schallschluckhaubcll une! schall<1äl!lpfende Verklei­
dungen lJe i elektron is ehen Da tnllve rarlJei tungsanla'­
gen, vor a.llem Loi den SchnelldnlOl\:crn und· Loch­
kartenstanzern, wodurch eine Länlvenaiwlerung um 
ca·. 80% erreicht wird, 

d) 'schalldämpfende Haumausldeidun,'!en )lll t Wand- unu 
Deckenbelägen aus l"aserpla tten;· stoff und Glaswolle, 
vor allem tn Räumen mit elcktroni~chcn Datenver­
arbeitungsanlagen, Ilechenmaschinen, aber auch Fern­
meldeeinrichtungen, In diesem ZUSUlllr.lü)Ül':lllg üd, 
dara.uf hinzuweisen, daß bei. der Liefc'rullg von 
Signal:etnrichtungen bei Toilnchmernnlagen auf dem" 
Fernsprechsektor (z.8. Nebenw~cker und W~cker in 
.den }i',; rns prcchwcl.nda ppara ten) von den He n:; to 1111n2;~­
firmen eine körpcn;ehalldä:nmenrlo, Befestigung des· 
Weckersystcms und der Schellen gegcnUher dom Wecker­
bzw. WandL"!.pparatgehäuse verlanp:t wird." In eleli neuen 
Li e fe l"l1ll!!,C II wi rd die s cl1alleWmrucnd d . Be fes t j gung 
berei ts beriickslchtigt worden. Die Sehalliibertra­
gung aus NachlJarwohnungen kann dadurch ge~indert 
werden. 

Bei Anschaffung von Geräten, ~faschinen und technischen 

Einrichtungen wi.rd darauf geaehtet, daß die Lärment\\'ick­

lung dieser Anlagen eine gewisse f'Jr den Arbcitn(~lll:ler und 

die Umgebung :lIJLlutbarc Grenze nicht UlJer!:itcigt. Bei Aus­

schreibung und Vergabe von Firmenleistullgen wird die Ein­

haI tung von erträgl iellen und zumutlJa.rcn Uin;lgrellzell vor-

geschrieben. 

Innerhalb des PostlJetriebsdicnstes wurde z.D. ilJl Zuge 

der allgemeinel1 HationaltsierungsbcstreLlln~en bc~omlcrs 

darauf geachtet, nur solche Einrichtungen und Maschinen 

einzustellen, die keine oder nur eine gerinl~e Länllent­

wicklung zeigen. Insbesondere bei der derzeit in Planung 

Vorbereitung und Ausschreibung stehenden einrichtung 

großer Postämter mit automatischer F'ormattrenn- und Auf­

stellanlagen für Driefsendungen werden die anbietenden 

Firmen verhalten, die zu erwartende Geräuschstärl\:e an­

zugeben. Die maximale Geräuschstärke wird im Auftrag 

bindend vorges ehrte ben. Als lti eh twe rt mag erwähnt sein,· 

daß die Deutsche Bundespost für d~rartige Anlagen eine 

oberste Grenze von 70 Phon zulässt. Die Post- und Tüle­

graphenverwaltung ist bestrebt, diesen·\Vcrt zu unter­

bieten. 
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Im Deffj,nlernngsdie.nst werden,~veiterhin, im, Rahmen der 

finanziellen Möglichkeiten; die vorhandenen lärmenden 
b 

Handkarren lIIi t Eisenrtidern durch Karren mi t GUlluniräeern 

und wo es möglich i~t, durch fast lautlose Förderein­

richtun~en ausgetauscht. 

6,,) Die' vom Ös terreicll1s~hen Arte i ts ring fUr Lärl1lbekämpfung 

seinerzeit dem Duwleslcanzleran!t mit Zl.121.G78-2a/1963 

zur Deschlußfassung unterbreiteten 5 Punkte über die 

Lärmbekän;pfullg wu rden elen Pos t- uud Tc legraphend ircl{­

tionen mit Dienstanweisung vom 15.5.1963, llMZl.28053-4/. 

1963, zur Kenntnis gebracht. 

Außerdelll wurde in (lieser' Dienstanweisung auf das Schrift­

tum liter den Lärmschutz im "Handbuch der Schall technik 

im Hochbau" (von Friedricl1 Brucklllayer 1 Verlag Franz 

Deuticke, Wien) hingewiesen, mit der Einladung, die dort, 

empfohlenen ':,laßnahmen im nahmen der gegebenen Möglich-' 

keiten bei der Ausführung von nochlJaut~n zu berücksichti-

, gen. In die 1'ochn 18 ehen Hoch baur ich tl ini en der Po.s t- und 

Toleg.~'aphenvol'wnltung, die 1064 erlas~en wurden, ist 

ein eigener Abschnitt (Pkto 3,21) tiber den Schutz gegen 

ErscbUttcrungen und Geräusche aufgenommen worden. Außer­

dem werden die Post- und Telegruphendirekttonen gegeben­

nenfalL;:; in lcon!::re ten Fällen auf d 10 EinhaI tung der Be-

s tjmmiHlgen dor Technischen lIochbaurichtl inien llzw. der , 

Di811stnehmersehutzveronlnung (§ 7) Lesonders hingewiesen. 

Die im WirkungslJereich der HoclllJaudienststellen zu 
, 

bes chaJfendel1 Auf zUge und lllechan i sehen Föhleranlagen 

mUsscl1 den bestehenden Bestimmungen entsprechend her­

ges teilt un<l ständig tiLerprüft werden, woboi. 1nslJe50n-

, dere auch fluf ei.n mögli~!l1st geräuscharmes Funktionieren 

Bedacht genommen wi.rd. Bezüglich der Lage dar Masehinen­

räume von Au'i'ztlgen ulid S 0113 t igen Förderanlagen wurde 

im Pkt. 3.20;) LC r 'l'echn 1. ~ che n lIochhauri eh tl inien fes t­

gelegt, daß diese nicht umlittelbar neben, untor- oder 

oberhalb von WOhll- oder 'ÜbernachtungsräUlaen .angeordnet 

werden sollen. 

f' . 
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7.) Auf dem Gebiet des Postautodie~3tes läuft derzeit bei 

dcn Postautobetric'bslcttungGn des ganzen Dundesgebi.ete'" . 
e ino Aktion zu r exn1c ten ErJa~3 s ung der UirwIlie lIen Jlo. 

Bare i ch d loses Di.ens tzr,'c iges. Nach i.hrem Abseh luß wer­

den die erfoJ'derliehenMaßmlhmen zur weiteren JJeJ.dimp­

fung des Ltiniles e rg:r:! f fen we reicH. 

Gemäß § 14 Abs. 1 lit.h des 1ll! Jahre 1957 erlassenen 

1,üf1,fahrtgcsetzes ist ein ZiVilfu.ftfailrzeug in Ös terreieh 

vom Bundesa.mt fHr Zivilluftfahrt nur dann ztlzulasson, 

· wenn es technisch HO ausgerUstct ist, daß das durch 

seinen Detrlebonts~ehendc Geräusch das "nach dem je­

weiligen Stand der Technik unvermeic1lJ~Lre ~!(;'d3" nicht 

Uberste-igt. Entsprechend cHesen Besti!!llllungen ist Vor­

sorge getroffen'worden, daß der Ltirmentwicklung u~d 

· den Lärms ehu tzo j n1' :i.ch lungen 10 i Cl. Ilt:..ll P riifungon von 

Lu! tfahr~cugen (M\w tc r-, St Hek- l..111rl Nachprüfungen) be-". 

sonderes Augenmerk zugewendet wird. J)~',s DundcsC11::t für 

Zivliluftfahrt wurde im. J[.thre 1964 entsp:cechend ange­

wiesen. 

Präzi.se nes tillllilungen Uher cl le höcils tzuLi.~sige Phon-

· zahl oe i Zi vi llui' tfi.lhrzeugen s iud rech tli.ch nt eh t fes t­

gelegt; es ers6heint auch kaum ~ögli.ch - etwa entspre­

chend den kraftfnhrrechtlichen Vorschriften - generell 

c1crar.tige Bcstimumngen zu treffen. 

D'ic Lärmbelüi.mpfilllg:sbestit:nilUn{~en des § 14 Abs.1 b 

des Luftfahrtgesctzes richten sich vor allem an die 

Luftfahrzcughers teller. In Österreich werden aber nur 

allenJalls Luftfahrzctlp;c bis zu einem Gowicht. von ca. , -

1000 kg gebaut. Derartig kleine Luftfahrzeuge sind 

hins ich tl ich der Län:Jen twioklung von un tergeordneter 

Bedeutung. Alle anderen.in Österreich verwepdetcn Luft­

fahrzeuge werden im Ausl~nd gebaut und nor~alerweise 

zuerst in anderen Staaten geprüft und .zugelassen. In 

1116/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 11 von 26

www.parlament.gv.at



- 12 

Österreich erfolgt die Zulassung auch nuf Grund von 

im Aus land durchgefUhr ten PrüIünl..;en. Bi. übe i ergibt sich 

allerdings die Schwierigkeit, daß die östcrrcichisoh~n 

Zivi.lluftfahrtbehö.nlen nicht österreichischen' Luftfahr­

zet:ghalte ;:n cl 1e Zu las sung von lärms ta rJ.:c 11 LuI tfal1 rzeugen 

ver.sagen oder in solchen Fällen aufwendige Geräusch­

däriJpfungsc inrich tungen verlangen können, wenn anderer­

seits die glei.chen Luftü'.i:lrzeuge ausländischer Halter 

'in Österreich verwendet werden, hier aber auf Grund 

zwischenstaatlichor ltegelungen keine entsprechenden 

Möglichkeiten gegeben sind. Denn"Österreich' ist auf Grund 

internationalcr Bestimmungen verpflichtet, ausländische 

Luftfahrzeuge grumlsätzlich im Inland verwenden zu las­

sen, die aber nicht den österreichischen Vorschriften 

über die Zulassung unterliegen können. Dei einer anderen 

Praxis der Zi vU.luf tfahrtbehörden wären ÖS terre lcbi8 che 

S taa tsbürge r gegen tibel.· Aus ländc rn <l is 1(J~imi nie rt und 

besonders wären österrcichischu Luftverkehrsunteinchmen 

gcgenWjcr nusläncl ischen Unternülmoll wirtschaftlich ent­

scheiden,l benachteiligt. EinE) Lösung (le~; Lännentwicic­

lungsp.ro bIomes be i Luf tfahrzcugen e rs ehe i nt s onli t nur 

auf i.nternationaler Dasis m(5g1ich. 

Nnch dC!:l En tlYurf de r Zi vil1 11 i·tfahrzellg-Be trie 1>s­

vorschrif~en des Dundesministeriurus für Verkehr und 

verstaatlichte Unternehmungen soll der verantwortliche 

Pilot analog den kraftfailrrechtlichen Vorschriften 

verpflichtet werden, dafür zu sorgen, daß das Luftfahr­

zeug nicht mehr Geräusche erzeugt, als bei ordnungs­

gemäßem Zustand und sacl1gmnäßel11 De trieb unvermeidbar 

ist. Er soll sich vor Antritt des Fluges vorn Vorliegen 

dieser Voraussetzungen überzeugen müssen. Von den ge­

planten Bestilm:JUngel1 ist bereits eine in Kraft getreten. 

Und zwar wi.rd Ül § 3 Abs. 3 der Luftverkehrsregeln 1967, 

BGBI.Nr. 56, i~ der Fassung BGBl.Nr.42/1968, bestimmt, 

daß Ifdurch den Betrieb eines Luftfalirzeu~es' 1\:eine 

größeren Behinderungen oder Belästigungen, insbesondere 

.1. 
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kein größerer Läna ll Vf.Jrurs<?Dlit werden. darf, Il u ls es 

der ordnung~gernHße Betrieb dos Luftfahrzeuge~ unver­

l;loidl~ar mi t sich h:dnr;t." 

2.) Abflll:!, und Landunf: ------------------
Mo torluftfahrzeu.r;e erregen dann um meis ton s tören·­

den Län;lj wenn sie t.ief fli.ogen, wie V01" allen 'beira Ah­

flug, und. he'; der Landung. Gemäß § 71 A'bs. :t liL u des 

Luftfn.hr tgf~!';e tzos is t 0 iIle Zivi Iflu',splatz-Bewi lligung 

u.a. nur dann zu or(·oi1en 1 wenn öL[entli.,;l1e !::cterc,ssen 

nicht entgegenstohen. ErJonkrllcbollfalls sind Bedin­

gungen un.d Auflagen 1ul öff8ütl i ellen. Interesse vonm­

schreiben (§ 72 Al):? 1 lit. e des Luftfabrtgesützes). 

Das Interesse an di~r Huhe der BDvölluC!l'üng gehört zwei­

fellos :lU d.en öffc'iLlic!1cn :rnt.::!n~SSGn, Bei. eir~D.ndor 

wül~rsprecbenden Interessen, ({-je teib .... ~ise nil' lHHl tei.l~~ 

wei.se gegen r1i C E!'tl~ilun~~ der Zivilf1u:;platz-.;3(,;;<,'i, U,i-

t!tl I')!!. .', 11 .-- P (' '!'1" 11 \'-')' '" 'J' (> l' j'l c. T '1 t ,., '.'.:' S '" PI')"" .... ,. : .. ; 1.'" "\7 '\' 0 1" ., r":J" r·. 'U"IC' n ......... '-.~.--:;,.!.. J ~ .... ~ , 'I _ A • '. '!;;. ......1. ........ .1.. ..... " ...... ., ,Lot. i.J"f\.).~")L.A.t:::" __ (.'"1-..... .... v,1 l! • 

PI ugplä Lzo nur an S 01c11021 S tund or t!!l1 itn.~::e 1e i~ t ,:/orden, ~ln 

dichtbesi.ed(~lten Gdhietes und ohne U!i7.UEiUtLa..r8 LänJlJc­

lästigung möglich ist. 

fill~ r\ 111 11ig;c U Ild I.J,:tl1rl t! nr~e n \! 011 .Z i 'V' 1. lllA.f tJ'.l11 T'ze u~~cn 

außerhalh eines Ii'lugpl<lt.zes (Aulhn~<~1),nii~;e und Außen­

landungen) :ist eine Bewilligung des zlJständiL;en La!1'­

deshnuptt:mnnes erforderlich; (li<; Be·::ill-i.gullg ist zu 

erteilen, wenn nicr:t öffentliche Interessen entgegen-

stehen, die das Interesse ,-Hl Auth;na1Jflug bcziehungs-. 
weise an d~r AußenlnnJung tibe.r~{egon. 

Unter d3.S Außenl:'twlc- UG.d i\nßC3!Ftufhl sverbot kön;:lten 

z.ll. GletscherflUge als Frel;:clcnverkehr;:;aLtraktion fal­

len, da hieran kei..n öffe.ntlicl1cs Interesse 110SL.:.!ht, 

weloh~s das Interesse des l~rm~ehutzes Uberwieg~. Ver-. , 
s orgun~~ 1'1 Uge tn den Alpen a he r können ui t nücks ich tauf 

dieses öLfcntli.r...:hc Interesse niehtven:;agt w8J.:den • 

... /' 

I 

I 
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3.) l~ftvcrkchrsregcln (besoddcrs Minde~tflu~hHhen) ________________________________________ w _____ _ 

GCl:läB § 124 Abs. 2 des Luftfahrtp;ctictzes hat 

das BundcGllIinisteri.u!ll für 'Verkehr und verstaatlichte 

Un te rIlC'hmungen das Ve i'ha 1 ten im Luf tve rkehre11 ts pr0chend 

sei.nen Erfonll')rnissen und zur Gefahrenalmehr durch Ver­

ordnung zu regeln und insbesondere gemäß li.t. b dieser 

Gesetzesstt~lle di.e 'beim Flug einzuhaltenden l\Iindest­

flugl1i:ihcn auf dem Verordnungswege fes tzu legen. Dami t 

ist auch ein nahmen gegeben, u~ durch Festlegung be-, 

s tinllnter Hindes tflughöhen den Fluglärm auf ein erträg­

liches Maß zu reduzieren. 

Die Bestümlungcn des § 12,1 Abs. 2 des Luftfahrt­

gesetzes ~urden in don Luftver~ehrsregeln 1967 ausge-. 

fUhrt. 

Nach dell Bes timmungen des § 7 der Lu.ftvericehrs­

regeln 1967 i.st zunäcl!st (AlJs.1) allgt!Iacinbci allen 

Flügen Uh3r uichtl.H~siedcltel;1 GclJict (bet:;onders über 

städtischem Gebi.et) oder über Menschenansalllllllun~~en eine 

Flughöhe einzuhalten, di.e eine Lüwlllngül Notf;;.ll ohne 

GefährdunG VOll Personen oder Sachen o.uf der Erde eruög­

licht uad durch die "unnötige" LärulJclästigun{-~ vcnliedon 

werden. Bei Fliigcl1 über größoren Städten ist danlit 

praktisch eine Mindestflughöhe von rund 600 m vorge­

schrieben. rHe Flughöhe muß jedeni'alls lJIindestens 300· m 

UlJcr dem höcl!s te'n Hindernis bo tragen, von dem das Luft-' 

fahrzeug weniger als 600 III entfernt ist. Die llindest.flug­

höhe Uber den dichtbesiedelten Gehieten von Wien wir~ 

ausd rückl ich H}j, t mindes tens 900 JiI üüc r 'Grund fes tge leg t, 

tiber den dichtbesiedelten Gebieten VOll Graz, Linz, Klagen­

furt, Salzburg und Innsbruck e1it r.li.rtdestens 600 Dl über 

Grund. 

. ' 
Gem~ß § 5 Abs. 1 lit.b des Luftrahrtge~ctzcs hat 

das Dunclesmin i.s tori.um 'für. Verkehr und vers taatl j chte 

\ 
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Unternehmungen al~ OlJcr~te.ZivilluftrahrtlJebörde·illl Ei~l,:," 

vernehlilcn mi.t dera BUlldesmirl'i.::;t.eriw:I.für Land';;~vcrt0idi- '-.. 

'gung uncl ~ell sonsttgen t in ihrem Wi rlwngsl;creich be·­

rührten 13undes:~lil1is te r icn dU'rell Vc rordl1\m~ Luftrauwbc­

schrtüilmngen u.a. festzulegen, soweit dics zur FernI-w.l­

t.un(~ störender Eim'..-irlcungen der 'Luftfahrt auf P:~rso~en 

oder Sachen erforderlich ist. Zu diesen störenden Ein-·· 

w'irkungen, deretwegen der Durchflug durch b(;~til1Jmte Luft­

räume c inges chränkt ocl e r auch ganz un tu rS'\i~t ;\'crdcn kann, 

gehört besonders der Fluglärm. 

Auf Grund der zitjcrt'cn ßes·ttmmungen wurde bisher 

die Ve rord nung 1>e t.reJ JCHCl das Flughes ehräJjlcungs ge bi.<! t 

Wien~ DGDl.Nr. 257/1964, erla::;80n. Mit dteser Verordnung 

wurde vor allem ein gnmusätzl iehcs VeriJo t des ÜlJerf15.0-

gen~ des Stndtgcuietes von '.Hen in dür Nachtzeit ver:f'Ugt. 

Ausgenolllluen von dem Verbot sind t'J.llenlin;s u.ai> j,1~l:itär.· 

luftfahrzeuge i.In Elnsatz~ jcnü Fällc'J ia denen voa tier 

FlugsichenlJlg: iJ;1 Itltoressc der Sicherheit der Luftfahrt 

eIne Ausnahme im Etn2elIall gest:lttet \\'i1'<1 lHl(l Instrmuen-

tenfl Ugo im Fl ugiJes chränJ;:vngs ,:"';eo i 0 t Wi.en, b0 t dellen um 

werden soll, wobei 8.ber immer d:·tnn, ~ ... er-\n es die iret.ter:'" 

lage und die Verkchrsl~ge gestatten, i~ der cntgsgcnge-

setzten niehtu!lg gelandet - und SO';li.t d.J.s Sta.c1tgebiet 

nicht Ube1'flo,sen - \'ferclen soll. AllflU~c nach Inst.rw;lcnteü­

flugregclll nUssen zur Vermeidung unnötigl~n Lärms auf kür­

zestem Wege und in einem J:lögliehst glefchmlißigcn Sill1\:­

flug ausgefUhrt r:enlen. 'Diese Yorsel1r.iften gelten ganz­

tägig und nicht nur fUr die Nachtzeit. 

Wo i tore n r'lughes elutinkungenlt ergeben sich aus den Be­

stimmungen des § 7 des Lu:t'tfahrtgese tzcs, lVon;.:.ch Übungs­

und Erprobungsbereiehe durch Verordnungen unter Beua.cht­

nahme aüf die öffentlichep. Interessen festzulegen sind. 

:Nur ins olehen Be 1'e iehen (] ür:fcn Luftfahl'ZC1lf?;C du rch Per­

sonen im Fluge gefUhrt werden, die ~icht Inhaber eines 

entsprechenden Luftfahre:rscheines sind, bzw. ·dürfen auch 

.. " .. r' 

1116/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 15 von 26

www.parlament.gv.at



6. ) 

16 -

nich t zuge las 8 1!ne (und dabe r unter Ums tändcll bes onde re 

lärms tarke) Lu I tfah.rzeuge va r\\'ünde t 1VC r<1e11. 

Da: nach dem derzeitigerl Stande der Technik der 

"Km.tllteppich!l bei großen ÜlJerschall-LuJt.fLthr·zeugen U11-. 

venncidba.r 'ist, wird im Falle des Einsatzes solcher Luft­

fahrzeuge -. ,rom i t in c trügen Jahren ,'Se rechne t we rden kann 

ein ahs olu tes Vc 1'uo t des Überfl i agens 1;e'.1011n te r Land­

striche mi t Übe rs Cl1ö.llges chwind i.gIee i t unumgängLj..ch no t­

wendig sein. Sollten ~artibGr hinaus erheblich lärmstär­

kere Luftfahrzeuge in den Verkehr Icol'l];lcn, so werden al­

lenfalls fUr aiese Luftfahrzeuge größere Mindcstflug­

höhen festzusetzl:!l1 sein. Zu beachte:! ist dabei, daß 

süil)cere llwl dallli t auch lärms tärlcere Luftfahrzeuge ein 

bess'e res Ste igvo rmö~cn hnben und ~; o::Ji t zwar die Lärm­

intensi.tät !::d;ei.r.;t, eHe Lärmei.nwirlC1ln~~ :.:lm I3od·Jn jedoch 

abgckUrzt werden kann. 

Son.sti.L~e : .. !r~ßn;llll:len 
------~-----------

Der Fluglärm ist nicht iri erster Linie ein recht­

liches, tjoIHlc.nl Cl' it{t vor al181:! ein teehniser.es Problem. 

Zur Lösung cl ieses Problemes k:tnn allen.f;:üls auch durch 

Unters tUtzung der Forschungs- und Ent·.riclclungsarbei tauf 

dem Gebiete der Sehflildtimpfung aus öffentlichen Mitteln 

beit;etragen werden. Weiters wäre eine ),ii·tbeteiJ.igung 

der öf fen tl i chell IJ::tlld an den Kos tün iUr cl 1.e Schall-

cl tch tun,~; von Ba1l'.\'erkcn aJ.lf FlugpUi tzen und in Flugpla tz­

nähe Ztl envUgen, wie dies. in anderCH Stc.taten ges;:;hieht. 

Vordrin~licb el"forderlich erweist sich die DerUck­

Sichtigun.q; der Erforr~ernisse der Luftfahrt im Interesse der 

Lä,rllibe kä;upfung l).t! i ;:t 110n Hauuordmlllgsl!lit ßnahliien. Ur. I e ille 

" wirksrlme "Zusawae 11i:'...rlJei t aller beteiligten Stellen zu ge­

währle 1S ten, wUnle' die Au'sarbe i tlln~ eines Bundes -Haum-
. 

ordnungs-Grundsatzgesützes als entscheidender Schritt 

in Frage koJ:tlaen. Bei der Pl:::~nung von Flugplä tzen is t 

durch IU::.umordnungsw:1.ßnahmen enttlprcchende Vorsorg~ im 
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Intoresse der Llirmbekärnpfung zu tröffen (in diesem ' 

Zusammcnhang is t etwa auf die l-.:ünf tlge No twend igke i t 

der Anlegung vOl~ JIulJschna:ber-F.lugplät~:en in St"adt- "­

gebl~tcn zu verweisen). Die~e NO~\\'olläi.gkett kann 'mE' 

durch vorausschauende Planungsmaßna.hmen mit den Inter­

essen dos Llirmscbutzos in Einklang.gebracht werden. 

Auch im Verkehrskonzept wird die Abstimmung do.r stlii~t<.,­

baulichen Konzepti.on mit den F'lnghp,fonprojekten ge­

fordert, um zu v~rhindern, daß im unmittelbaren Ein­

fluglJereich größore Siedlungen ent.s tehen und t~S ~um 

Llinibeoin träch tigllngon für eH e Bewohne r kommt. 

D) ~~~!!f~~E~ 

1.) Durch die Soenverkehrsordnllng, DGDl.Nr.103!1961, wurde 

als Höchstwert dos BetrJobsgeräuschos von Wasserfahr­

zeugen mit Maschinenantriob 70 Phon (gemessen in einem 
, , 

Se i tenabs tand V(ln 25 Me torn) fes tgo leg t. Die Erfah:rungol1 

mit dieser nostimrn~ng sind aus den nnchstehond ange­

gebenen Griindcll nur teilweise befriedigend: 

a) Sportmotor1Joote, die fHr di.e Donau zugelassen sind, 

wo eine Bep.;l'enzHng d.es IJetri.cbsgerevsches derzeit 

noch nicht vorgcschtiebcll ist,.wor<.len häv~ig im Sommer 

kurzfristig auf den Seen verwendet. Dtese Fahrzeuge 

hn ben häu f i gei n lau Le res Be tr i c iJf, ge l'Li.US eh a J.8 f iir 

die Seen an sich zuli:ü,sig. Der Mangel an geeigneten 

technisohen Ar.ltssaehvers tänd igen dB r Lamleshaup tmänner 

verh indt1 rt jedoch eine laufende Ü1HH'wachung d ·~s De·­

tr~ebsgeräusohes aller Wasserfahrzeuge auf den Seen. 

b) Das höchstzulässige Betriobsgeräusch von 70 Phon kann 

boi allon nellen Schiffsmotoren ohno weiteres erzielt 

werden. Doi einer Hcihe von 1fotortypen steigt jedooh 

mi t der Al)l111tzun~ nach einiger Zeit das Be trielJs­

geräusch an. Dem ist prakti.sch nur durch Auswechslung 

eles Mo tors du roh e i.nen neuen 110 tor er folgre lch bc izu­

kOl1l1uen.· Boi elen Verhandlungen llIi t der Schweiz und 

Deutschland über neue Sohiffhhrtsvorsohriften wurde 

elaher von diesen vorgeSChlagen, das höchstzulässige 
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Detri3bsgeräusch huf '12. Phori' (bei '25 III Messabstand) 

festzulegen; damit auch .fUr gebrauchte Schiffsmoto­

ren eine inder Praxis vertretbare BQschränkung dos 

Hetriob~gerällsches vorhanden .ist. 

2.) Hinsichtlich der Donau ist .zu bemerken: 

a) Di.e Donaukemmisslon hat eülcn Beschluß cer ECE Uber­

nammen und empfohlen, das notriebsgeräusch um steuer­

stand der Schiffe mit 80 d B (A) zu beschränken. Dies 

dient in erster Linie der Sicherstellung der Hörbar­

keit der SchallSignale anderAr S0hiff~. Zugleich soll 

diese BHscl1ränkung dem Schutz der Besa tzung vor Litrm­

beläs ttgung d ionen. D1 e oben goml.lln te Gcräus chgrenze 

ist für solche Fahrzeuge vorgeschrieben, die derzei.t 

in D~enst stehen. Die BeB empfiehlt im Beschluß Nr.tO 

~es Unteraus&clwsses fUr Wassers traßentraasporte 

(17.1.1.19G"r) fEr ~::.~~_F'ahrzeuge vorzuschreiuen, daß 

das B8triebsgeräusch an Bord 'ro d D (A) nicht über-

steir;en soll. 

b) V01H Be tr iel)sgo räHs eh an Bord ist grundsä tzl ich d i.e 

LärFl:leläGtigun~ fUr die Ufol'hewohncr zu unterticheiden. 

Di.c i::CE empfiehlt im Beschluß Nr.li dos Unterausschus­

ses für ~\'asserstraßcn.transporte (17.11.1967) vorZll­

scluoih81l, daß kiinftig der Länl der "\'asserfahrzeuge 

75 d B (A), gemessen in 25 ru Suitenabstand, nicht 

übers ehre i. ten soll. Diese Dos timmung soll na turgcmäß 

nur für den internationalen Verkehr gelten. 

c) Die DO!18.ukoJUmission hnt einen Beschluß der ECE (Unter­

ausschuß fitl' \~r(:.ssen;-tnlßentn\.llsporte) übernommen und 

empfohlen, daß die Schallzeichen 

aa) der Großschiffnhrt·eine Frequenz von 200 Hz bei 

e inelll SchaU 1rucli:. von mimles tens 130 ·uis höehs tens 

140 d B (A), 

bb) eIer Kleinfahrzeuge <Hne Frequenz von höher als 

350 Hz bel. ejnem 'Schalldruck VOll mindestens 100 

bis höchstens 125 d TI (A) 

haben Bollen. 

";.." 
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Damit soll bei ausreichander Hörbarkeit dnr Signale 

aus Sicherhe i tsgriinden UbCrlliäDi ger Lärm vermicr1(F '" 

werden. 

3.) Wassersportverans tal ttingen (nootsren!:en, Wassersk:ikna­

kurrenzen u .li.) sind häufiL~ mit einer Lürmcntwicklurig . ' 

verbunden. Um diese einzuschrlinken J wurde bereits in 

§ 25 der Seefiverkehr~6rdnung festg~legt, daß solche 

Veranstaltungen bewiliigungspflichtig sind und u.a. 

nur dann erlaubt werden dürfen, wenn die zu e~wartende 

Lärmbelästigung sich in Grenze~ hält, dic~en an der 

Veranstaltung nicht i)et'eU.igten Pen,onell zumut1);lr ist. 

Es ,ist beabsichtigt, eine ähnliche Regelung ab 1.4.1970 

fUr die Donau vorzusehen. Die Bekämpfung der sonstigen 

auS dem Schiffsverkehr auf der Donau sich ergebenden 

. Lär~belästtgung jedoch wird nur durch den Ersatz der 

SChiffspatentverordnung, DGD1.Nr. 120/1936, durch eine 

moderne Zulass ungs vors ehr i l' t :für Was serfahrzeuge i:lcgl:t eh 

sein. 

Das Rundsehretben des nundcs]u~,nzlerc'd;l:'/:"S vcm 3. Mi.l.i 1963 

wurde im damalil?;on Zeitpunkt zum Anlaß genommen, die verstaat­

lichten Industrieunternehrnungcn von den Bestrebungen der Dun­

desregierung 'über die Maßnahmen d.er LärmlJektü;lpfung in Kenntnis 

zu setzen. Die UnternehlIlungen sind über dte vom Osterndchischen 

Arbei tsring fUr Lärmbckämpfu:lg gcfaßte Hesolution informiert 

und gleichzeitig gebeten worden mitzuteilen, welche Möglichkeiten 

in den Betrieben bestehon,die Destrettingen der Bundesregierung 

bei der Lärmbekämpfung zu unterstUtzen. 

Aus den von den Unternehmungen eingelangten Berichten 

konnte entnommen werden, daß diese den Problemen der Lärmbe­

kämpfung schon im Interesse der Arheitsproduktivi Uit größte Be­

achtung wi.dmen. Aus der Fülle der eingegangeHen Stellungnahmen 

werden nachstehend nur jene zitiert, di~ den vom Österreichischen 

Arbe i ts ring fUr Lännbelcämpfung der Bundes reg ~e rung' zu r Bes chluß-

J 
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..!'a,,-:~'ll1ng übermi ttel ten Maßnahm'en voll ~ntsprechen. 

1.) Fast alle UntenH~lunungen teil ten 111 i t, daß sie "in den 

pragen der Lärmbeldimpfung in s tändigcl!I Kontakt liIi t dcr 

Allgemeineh Unfallversicherung stehen und laufend audJo­

metrische neihcnuntcrs~chungen an Arbeitnehmern durch- " 

ge'führt werden. Ein Großteil der Unternehmungen bedient 

steh hiezu des von der Unfallversicherungsanstalt adap­

tierten UntersuchungSIragens 0 

2.) Soweit es das betriebliche Interesse gestattet, wird 

bei Vergabe von Lieferaufträgen auf die Problem~ der 

Lärmbekälilpfung nüclcsicht gQnommell. So hat z.ll. ein 

Unternehmen der NE-hletallindustrie bei'der Aufstellung 

einer SandfHrderanlage lediglich aus dem Grunde einer 

übergroßen Lärmentwicklung auf die SandfHrderung mit 

elektromagnetischen SchwingfHrderern verzichtet und 

dafür der einem wesentlich grHßeren Verschleiß unter­

liegenden FHrderung auf GUlllmibändern den Vorzug gegeben. 

3.) Bei den Großunterilehmungenwird die Belegschaft in or­

ganisatorischem Zusammenwirken zwischen Betriebsärzten, 

Sicherheits technikern und Betriebsräten laufend über die 

ProblcI.:lc der Lärlilbel-.:ämpfung aufgeldärt. Die vom Arbei ts­

ring fUr LärwlJekämpfung herausgegebenen !'.lerlrblä t ter 1 ie­

gen in fast all~n Unternehmungen auf. Darüber hinaus 

nehmen Siehe rhe its techn Uee r der Un ternehJllUnf~en an den 

Fachtagun~en des Österrei~hischen Arbeitsringes für 

Lärmbekämpfung teil. Im Anschluß an eine solche Tagung 

war ~s z.B. der Österreichisch Alpine Montangesellschaft 

mHglich, die Lärmueleämpfung im Erzbergbau auf ein erträg-

"liches Maß herabzusetzen. 

4.) Bereits im Jahre 1960 w~rde durch den bei der damaligen 

Sektion IV des ßundLskanzleramtes errichteten Wissen-

s ehaftl i ehen Be i.rn tein Fors chungs proj ekt "Lärmbelcämpfung 

in Eisenbahnwagen und 'l'riebwagen" finanziell gefördert. 

Die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes,wurden von der 

" 
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Simmerlng-Graz-Pauker AG. im Waggon- und F<'lhrzeugbau 

mit gutem Erfolg verwertet. Damit wurde einer Vom . 

Ös terreichischen Arbei tsring fUr Länd.Jekämpfuug der 

Bundesregierung vorgelegten 1bßnahme voll entsproe~en. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, daß die Frage der 

Lärmbelrämpfung auch im Hahmen der ßuropä ischen Vorkehrsmini­

sterkonferenz (CE!v1T), deren ~fitglied Österreich ist, eingehelld 

behandelt wurde und daß eine eigene Studicngruppe - unter dem 

Vorsitz der österreichischen Delegation - mit d!3r Dearbeitung 

dieser Fragen betraut ist. Auf Grund der Vorschläge dieser 

Studi.engruppe hat die Vcrlccbl'sl1Iinisterkonferenz ei11e Haihe 

.von Empfehlungen an die Mi.tgliedstaaten beschlossen, deren 

DurchfUhruhg derzeit in den einzelnen Stauten im Gange ist. 

Sie betreffen insbesondere die Sehaffungeiner international 

einheitlichen Lärm-~~ssrnethode und die Festlegung von höchst-

zulässigen Lärmpegeln fUr die einzelnen Verkehrsarten sowie 

die EinrJehtung von uchönllichen "LärlllbeldilUl'ful1sSS tcllen" in 

den größeren Städten. 

Das Dundesminlstertum für Inneres hat - wie aus der ~ote 

vom 31. Oktober 1968, Zl. 98.730-23/68, hervorgeht -irulnter­

esse der Lännbokäl;lpfun~ folgende Maßnahmen ergriffen: 

Zur Intensivierung; der Lärmverhütung und cler Uirmueldtmp­

fung \"7uruen be i clen BuncIes pol ize i behörden und Landes gondar­

meriokol1unallden LärmlJekärilpfungs roferen ton und Läi~mmc ßtrupps 

eingerichtet. Die LänauekäLlpfungsreferenten sowie dio Länl­

lIleßtrupps wurden zum Teil im Eillvernotmen mit delll Österreichi­

schen . Arbe i ts ring für LärmlJcl{älllpfung, llli t Fuehkräf ten der DUl1-

desve rsuehtiuns tal t fUr. JCr<11' tfahrzeuge und llli t der phY8 Um,1 iso11 -

technischen Versuchsanstalt für Wärltle~ und Schall technik am 
~ . 

Technologischen Geweruol,lUs emu in Wien entsprechend gas chu 1 t. 

Die Läbnmeßtrupps \\iurden weiters mit SchallmeßgorEten ausge­

rUstet. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewi.esen, daß 

die Sehallllleßgeräte nicht nur zur FßststellungUlJermüßiger 
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Lörmerregung im Straßenverkehr, sondern auch zur Lärmfest­

stellung auf anderen Gebieten bestimmt sind. 

Anlänlf~h der vom Östcrieichischen Arbeitsrtng fUr Lärm-

.. iH:,jC&fIIpfung durchgeführten Alct10n zur BuJcälJlpfun[~ des Lärmes 

,\'urde der ,DevölkÜrlll1J; zunächst in Wien Gelegenheit ,geboten; 

In; r~l!n Lärmuo läs t igungen f,li t Ver tre 1,0 rn da r ~us tänd igen De­

hEnlen cl irekt Kon takt aufzunel-J1!len. An diesen Veran!:> tal tungen 

"l'irlcten Organe von Bundespolizei und Bunclesgendarmerie rui t. 

In Entsprechung des Beschlusses des 11inisterrates vom 

23. April 1963 teilte das Dundesministerium für Bauten und 

Technik in seiner Note vom 22. Jänner 1969. ZI.5126551-I/3/68, 

folgendes mit: 

'~ ,1.) Im Bereich des Duncleshochbaues wurden die nachgeord­

neten Dienststellen bereits 1963 angewiesen, bei Duu­

führungen des Bundes der LärJllhekälllpfung und Lärmver­

hinderung besonderes Augenmerk zu widmen und den Ar­

bei tnring für LärmbeJdimpi'ung in allen lärm technischen 

Fragen zur Beratung ~eizuziehen. 

Bei den :\Iaßnallmen zur IIintanhaltung der Lärmentwicklung 

im Bauwesen muß dabei grundsätzlich unterschieden werden 

zwi.schen: 

a) VorÄehrungen zur Verhinderung von Lärm bei der Durch­

fUhrring voti ßauarbeiten und 

b) Vorkehrun~en zur Verhinderung der Ausbreitung von 

störenden Schall im Bauwerk. 

Maßnahmen zur Lünabekäli1pi'un!!" welche unter a) fallen', 

können im Bereich des Buncleslilinisteriums fUr Bauten und 

Technik nur in unzulänglichem 1~ßc beeini'lußt werden • 

. Wohl ist es mögUch, anläßlich der Ausschreibungen der­

artige Dedingungell Uber die Verwendung von Geräten und 
, , . 

lfus6hinen ~orzuschrciben, doch kHnnte eine lUckcnlo~e 

oder lJef~ied igende Überwachung lI:l Einzelfall wohl lcaum 

von· den Organen der dem Dundesminis teriuru für Bauten 

·' 
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und Technik nachgeordneten Dienststellen vorgenommen 

werden, ganz abgesehen davon, daß es' sich d8,l)(~i in d9n 

ßlei,sten Fällen um Bedienstete der ,einzelnen Bundes­

länder handel t. Nach Ansteht des Bundesl:!; nis Lertums iUr 

Bauten und Tec'llllik müßte hi.er eine, p;cs~;tzliche neg\~lung 

Platz grei.fen, welche die Verwendung entsprecL1cnd ge­

räuscharmer D~:tUmaschinell l~nd Geräte vorschre1.Ut, die 

dann sell)stverständlich nicht nur für Bundec,dHluten 

,sondern auch fHr den ges::l.lllLen Be;,"ü'ich. der pri"D.V::Il Wirt-

. schaft zu gelten hätte. Di.e Einhaltung dieser VOl'sehi'ei­

bungen, auf d te zwe i fe 18 ohne SChOll von dOll BUIHlc sb;HH!ions't­

stellen htngcwi rl<: t werden lüinn te, münte j udoeh von den zu­

st~ndi~en Arbeitsil1~pektoraten od?!" polizeilichen Stellen 

durch laufende uud rigorot;e Kontrollen erzwungen werden. 

Bezügli.ch der Vorkehrungen nach Punkt; b) konnte die 

Fes ts te llung gc troffen werden, claß d i 0 . besch 10:';50no 13e­

reitsehaft zur DU'rchführun{~ ,der Bauten unter Am;cndlln~~ 

erprobter Schallscfllltzmaßn!"thlHen und die erfolgte Amveisung 

an die Dundesballdicnststel1cn sowie die tatsächlich in 

di e Wege ge 1e i te ten Dawaa ßnithmen alle in n h:\J t. ü:1J:ler auch 

den gewUnschten Erfolg gezeigt haben/wei.l auch schon Ulli­

fangll1äßig gerin~fUgige Fehler der Ballfir:aca im Zuge einer 

längeren B;'lUlilaßnahme, die bet ihrer Entstel1Un,s oJt nicht 

immer sofort feststellbar sind., den Erfolg deT gesamten· 

Maßnahme gefährden können. 

Das Bundesministerium fUr Bauten und Technik wird 

daher· schon in nächster Zui t ~laßllahmen tl'ul'Ien, die e lne 

bessere wirksame Erzwingung aller schallschutztechnischon 

Vorschreibungen im Sinne der ÖNOn~l gewährleistet. Grund­

sätzlich werden bei Dundesneubauten alle jene baulichen 

Maßnahr:iCn ge'trof fen, cl ie nach dem dorze i tig,!3E Stand der 

Technik und nach den Bestinuaungen der en"Lsprechendf:m 

ÖNORMen notwendig sind, um eine Ül..lül'tra~ung des Schalles 

über Dauwerks tc i 1e in andc 1'e Au:C,en thaI Ls räume hin tan­

zuhalte~ oder doch weitgchendst cinZudtirumen. 

I 
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2.) Bei den Bauvorhaben des nundes~, Wohn- und Siadlungs­

fonds' bestanden hinsichtlich des erforderltchert Schall­

und Wärmeschutzes keine besonderen Vorschreibungen je­

doch wurde vielfach auf die Einhaltung der Bestimmungen· 

der ÖNORM hinge~iesen. 

3,) Betin Wohnhaus- Wieder:'\ufbaufond wurden schon im Jahre 

19ßO detaillierte Bestimmungen über Schall- und Wärme­

schutz rör alle Bauvorhaben, die aus den Mitteln dieses 

Ftinds gefördert werden, erlassen.·Diesci Bestimmungen 

haben jedoch derzei t mlr mehr für solche Wohnhaus­

Wi~deraurbaufondsbauvorhaben Geltung, die bis zum Jahres­

ende 1967 vom llundesrninisterium fUr Bauten und Technik 

genehmigt wurdcn und deren Abwicklung durch die ho. Fonds­

verwaltung erfolgt. Seit dem Inlcrafttretcn des Wohnbau­

föraerungsgesctzes 1968 (1.1.1968) fällt die technische 

Durchführung der Wohnbauvorhaben nunmehr in den Aufgaben­

bereich der einzelnen Bundesländer. Damit verlieren 

diese Besttmmungen für die neuen Wohnbauförderungsan­

suchen ihre Gültigkeit. 

4.) Für den Bereich des Dundesstraßcnbaues wird, soweit nicht 

auch hier die Bemerkungen in Punkt 1a) sinngemäß zu gel­

ten hahen, als wesentliche; ho. I!1öglich erscheinende Mi t­

wirkung an dcr Lärmbelcämpfung die Forcierung der .schon 

aus Verkehrsrücksichten iJ;lIner notwendiger werdenden Orts­

timfahrungen angesehen. Die Anlage dieser Ortsumfahrungen 

iwird ·auf dem Gebiet der Bundess traßenverwal tung konsequent 

fortgese tz t . 

. 5.) Im einzelnen wird im Bundesministerium für Bauten und 

Technik oder bei den naehgeordneten Dienststellen immer 

wieder versucht, alle ),!öglichkei ten zur Lärmbekämpfung 

auszunützen und die notwendigen Veranlassungen zu treffen. 

So hatz. TI. das DA für Eich- und Ven:Jcssungswesen be i 

seinen Dienststellen insbesondere bei der Loehkarten­

technik, bei der Reproduktion und dem l)r'uelc Sorge dafür 
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ge tragen, daß dui'eh en ts prechcnde Seha lldämnluag lJzw. 

Aufstellung der Maschi.nen die Länucntwicklunl::, sowei t 

.- als möglich verhindert wird. In den Jahren 1~j65 uno. 

1966 wurde ein Forsehurigs~o-rhaberi subventiolüert, 

we~ches die Gcräusehciinderung an Motore~ betraf. Der 

~weck dieses Vorhabens war di~ ~ntwicklung sehallge­

därupfter Motoren, wodurch ehenfalls ein Beitrag zur 

Schallbekämpfung geleistet wurde. 

In der Bundesversuchs- und Forschungsanstnlt Arsenal 

besteht eine Abteilung für die Messung von Lautstärken 

und mechünisehen Schwingungen. Diese Al)tcilung be­

schäftigt sich in erster Linie lIIit der Lärmbel{älllpfl.lng, 

wenn sie im Falle von Lärmbelästtgungen dazu herange­

zogen wird, Lauts Hirkenmessungen und Schallamtlysen 

durbhzu:führen, um daraus don Grad der Belästigung zu be­

urteilen und je nach Wunsch des Auftraggebers hlöglich­

kcitenaufzuzeigen, wie Abhilfe geschaffen werderi kann. 

Als Grundlage für die ncurteiluIl~ dienen lJiellei die cin­

schlägl.gen ÖAL-Richtlinien. 

Im Rahmen des Arbeitskreises Elektrizitätsnnwondung in 

der Landwirtschaft wurde im Österreichischen IDlratorium 

für Landte.chnik, an dessen Ar1)ei.ten das ho. ltcssort -

vertreten durch die Abt. 16 - seitruehr als 20 Jahren 

teilnimmt, im Jahre 1960 eine Entivicklung eines gertiusch­

arilien Heubelüftungsgebläses durchgeführt. Zu dieser Zeit 

wurde die künstliche Belüftung von lIou in Österreich vor 

allem durch di.e Täti~1cci.t des Österreichischen Kura­

toriUllls fUr Landtechnilc zu einer-weit 'verbreiteten ~!ethodc. 

Die im .Handel befindlichen GelJläse verursachen jedoch 

eine erhebliChe· LäY/'~cntwicklung, die insbesondere in 
- -

Fremdenverl~e~rs~ebie ten störend el~lpfunden wurde. Wie aus 

dem beiliegenden Bericht hervorgeht, ist es dem Öster­

'reichischen Kuratotium für Landtechnik gelungen, ein 

billiges und zugleich geräuscharmes Gebläse zu entwickeln." 

J 
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Trc·z der ge Illng;cnen Vorführung des Pro to typs 11a t sich 

je/och bJslier·keine österreichische Firma berei·tge~unden, 

O~e kommerzielle Vcrwcrtung.dj~ser Entwiaklung zu Uber­

neh)aen. Nach wie 'vor 'werden i.n der Landwirtsoha.rt Ge­

bläse verwendet, die eine sehr hohe Schallcntwiclclung 

. aufweisen ulld Ubc.:.'dies· tourer sind, .als die in dem Be­

richt lwsenrielJü.l1ell Gebläse. 

Anltißlich der Uberprüfunt des Gesetzesbeschluss~s über' 

die Stcicnnärki:3che Bauor.dnung 1.9G8 wurde auf eHe ÖAIJ­

Rieh tl inicn und 11GrklJlätter vorwies eIl. 

In der Stellungnahme zu der in Ausarbeitung befindlichen Ge­

wcrbeordll1ll1[.?; wurde darauf hingewiesen, daß im Hinllliek auf die 

allgel1le inen Bes treblm[~en zur Lärmbek~i.mpfung Angahen· iibe r die 

.. Höchstgrenze der zulässigen Lautstärke von 1bschincn ~nd Ge-
, 

räten des Gewerbes verlangt werden sollten. 

Außenh:m arbe i tc t das Bundesmin 1.8 terimil iUr Bauten tl-nd 

'rcohnilc iJ~1 Ö:~tcrrüicl1ischen Arueitsring fÜl- Lärmbeldimpfung; 

mit. 

AllS den Berichten der ei.nzelnen BundesJaini.stcrien ist or­

si.chtlich, daß seitens der zuständigen nessorts im nahmen ihres 

Wi rlnmgs b0 r:.~ iciies eine Re ihe von bec i gne ten ~!aßn8.h;:lcn e rsriIfen 

wunle) 1.lia eHe UiTTlCIltwi'cklung aUlc in erträgl iehes l\laß hCl'alJZi:l­

setzen. Sie zeigcn f d?ß di.e einzelnen BurlilesJ:lini.storien in Hal1l:1cn 

"ihrer sachlichen Zuständigkeit befuUbt sind, die Intentionen des 

Ministerra/:'sbcschlusses vom 23. Jän.ner 1963 zu crfü:'len •. 

Ich stelle den 

d~.csen Bericht zur Kenntni.s. zu nehJiJcn. 
~ . 
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